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JUDIKATUR

„Bautechnische Gesichtspunkte“ können keine rechtsrelevante 
Tatsachengrundlage bilden

1. Aus § 1302 ABGB leitet die Rechtsprechung ab, dass mehrere Werkunternehmer, die mangel-
haft geleistet haben, bei Unaufklärbarkeit der Verursachung solidarisch haften, wenn sich die 
einzelnen Anteile am Schaden nicht exakt abgrenzen lassen.

2. Bei richtiger rechtlicher Betrachtung kommt es nur darauf an, ob die Mangelhaftigkeit der Leis-
tungen mehrerer Werkunternehmer kumulativ zum Schaden beigetragen hat und gegebenenfalls, 
ob sich die Schadensanteile exakt abgrenzen lassen. Verursachungsanteile können nicht auf der 
Grundlage „technischer Gegebenheiten“ ideell gewichtet werden und „Feststellungen“ zu „bau-
technischen Gesichtspunkten“ können keine rechtsrelevante Tatsachengrundlage bilden.

3. Die Verjährungsfrist wird durch die Kenntnis des Schadens und der Person des Ersatzpflich-
tigen in Gang gesetzt. Hat der Geschädigte als Laie keinen Einblick in die für das Verschulden 
maßgeblichen Umstände, so beginnt die Verjährungszeit grundsätzlich nicht zu laufen. Die 
bloße Möglichkeit der Ermittlung einschlägiger Tatsachen vermag ihr Bekanntsein im All-
gemeinen nicht zu ersetzen.

4. Die Kenntnis des Sachverhalts, der den Grund des Entschädigungsanspruchs darstellt, be-
ginnt erst, wenn dem Geschädigten der Sachverhalt soweit bekannt wurde, dass er eine Klage 
mit Aussicht auf Erfolg anstellen hätte können.

5. Sobald sich dem Geschädigten die Möglichkeit bietet, ist ihm schon vor Kenntnis der genau-
en Höhe seines Schadens die Erhebung einer Feststellungsklage abzuverlangen, um die Unter-
brechung der Verjährung zu bewirken.

6. Die bloße Möglichkeit der Ermittlung einschlägiger Tatsachen vermag ihr Bekanntsein im All-
gemeinen nicht zu ersetzen (7 Ob 93/02f mwN; RIS-Justiz RS0034603). Nach ständiger höchst-
gerichtlicher Judikatur darf sich der Geschädigte allerdings nicht einfach passiv verhalten.

https://doi.org/10.33196/zrb201902005301

OGH 26.09.2018, 7 Ob 26/18a
Deskriptoren: Verjährung, Schadenersatz, Schädiger-
mehrheit, Quotelung; § 1302 ABGB.

Sachverhalt

Der Kläger ist ein Gemeindeverband nach dem Salzbur-
ger GemeindeverbändeG mit dem Zweck der Errich-
tung und des Betriebs eines pflegetauglichen Senioren-
heims, das in den Jahren 2006 und 2007 neu errichtet 
wurde.
Der Kläger hatte die Planungsleistungen an die (Rechts-
vorgänger der) Beklagte(n) vergeben. Zu den vereinbar-
ten Leistungen der Beklagten gehörte (ua) die künstleri-
sche und technische Oberleitung ohne örtliche Bauauf-
sicht. Die örtliche Bauaufsicht oblag der Nebeninterve-
nientin des Klägers.

Nach dem Architektenvertrag war die Beklagte aber 
auch zur Ausführungsplanung und „Durcharbeitung“ 
aufgrund des genehmigten Entwurfs unter Berücksichti-
gung der Beiträge der an der Planung beteiligten Son-
derfachleute und mit Erstellung aller für die Ausführung 
notwendigen Angaben verpflichtet. Weiters gehörte zu 
den Leistungspflichten der Beklagten die „zeichnerische 
Darstellung des Objekts als Ausführungs- und Detail-
zeichnung“. Zur vertraglich übertragenen technischen 
Oberleitung gehörte die Überprüfung und Freigabe von 
Werkzeichnungen der ausführenden Firmen, also auch 
der Nebenintervenientin der Beklagten, sowie die letzte 
Klärung der die Planung ergänzenden konstruktiven 
Details. Die Beklagte war überdies verpflichtet, für die 
Einhaltung aller Ö-Normen zu sorgen.
Bei der Nebenintervenientin der Beklagten wurden die 
Metallbauarbeiten sowie die Arbeiten an Fenstern, 
Fensterbänken und Fensterumrandungen bestellt. Die 
Leistungen zur Herstellung des Wärmedämmverbund-
systems (WDVS) an der Fassade führte die S***** 
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GmbH (in der Folge: S GmbH) aus. Mit der Herstellung 
des WDVS wurde im November 2006 begonnen.
Die Nebenintervenientin der Beklagten hatte einen Mus-
tererker angefertigt, den die Beklagte abnahm. Die Be-
klagte hatte vorgegeben, dass bei der Ausführung des Ge-
werks der Anschluss an die Erkerfenster mit einer Schat-
tenfuge hergestellt werden soll. Sie überließ der S GmbH 
die Ausführung der Schattenfuge und diese sollte dafür in 
Abstimmung mit dem Hersteller und Lieferanten des 
WDVS eine Lösung finden. Die S GmbH war mit den von 
der Beklagten vorgesehenen Anschlüssen des WDVS an 
die Fensterkonstruktion nicht einverstanden und über-
mittelte der Beklagten einen Ausführungsvorschlag ver-
bunden mit dem Hinweis, dass beim ursprünglichen De-
tail kein fachgerechter Anschluss möglich sei. Daraufhin 
wurde dieses Detail von der Nebenintervenientin der Be-
klagten im Zuge der Musterbesprechung unter Einbezie-
hung der Beklagten abgeändert.
Bei der Ausführung des WDVS durch die S GmbH lagen 
diverse, vom Erstgericht näher beschriebene und scha-
denstiftende Mängel vor. Insgesamt widersprach die 
Ausführung mehreren Punkten der ÖNORM B 6410 
(Ausgabe 1.8.2004) und den einschlägigen Verarbei-
tungsrichtlinien. Bei zahlreichen Fensteranschlüssen 
wurde selbst das von der S GmbH erstellte und von der 
Beklagten akzeptierte Ausführungsdetail (Profillösung) 
nicht ausgeführt, sondern lediglich an den Metallwin-
keln „überputzt“. Der Umstand, dass bei zahlreichen 
Anschlüssen an die Fensterkonstruktionen überhaupt 
keine Aufsteckprofile verwendet wurden und auch vor-
gesehene Verfugungen nicht erfolgt sind, ist (auch) von 
der örtlichen Bauaufsicht zu vertreten, die selbst bei 
nicht täglicher Anwesenheit und Kontrolle diese Aus-
führungsmängel erkennen hätte können.
Weitere Mängel an der Fassade betreffend Anschlüsse, 
Isolierungen, Lage der Armierungsgitter und Verkle-
bung der Dämmplatten fallen ausschließlich in das Ge-
werk der S GmbH als Errichterin des WDVS und der 
insoweit ebenfalls mangelhaften örtlichen Bauaufsicht 
der Nebenintervenientin des Klägers, nicht jedoch in 
den Bereich der von der Beklagten übernommenen 
Werkleistungen.
Eine Feuchtigkeitsisolierung für die bis 30 cm über dem 
Erdniveau vorgesehene XPS-Dämmung war im Pla-
nungsdetail nicht eingezeichnet. Es lag insofern ein Pla-
nungsmangel vor, der allerdings für die Fassadenschä-
den nicht ursächlich war. Die S GmbH konnte allein 
aufgrund der von der Beklagten erstellten Leistungsbe-
schreibung nicht erkennen, welches Fachunternehmen 
den Abdichtungsanstrich ausführt und es war nicht Auf-
gabe der S GmbH, diesbezüglich Warnhinweise an die 
Beklagte zu geben.
Für die fachgerechte Sanierung ist die gesamte Fassa-
denfläche an allen Seiten des Bauwerks zu sanieren. Die 

geschätzten Kosten der Sanierung der Mängel betragen 
402.256,18 (einschließlich 20 % Umsatzsteuer). Die 
notwendigen Mängelbehebungsarbeiten lassen sich der 
mangelhaften Planungsleistung der Beklagten, der man-
gelhaften Ausführung seitens der S GmbH und den 
Werkleistungen der Nebenintervenientin der Beklagten 
nicht im Einzelnen zuordnen. Durch die Sanierung wür-
de sich die technische Nutzungsdauer der Fassade 
(30 Jahre) erhöhen.
Eine überschlägige Zuordnung der festgestellten Sanie-
rungskosten in den jeweiligen Verantwortungsbereich 
der einzelnen Professionisten ergibt beim Sanierungsbe-
darf für die Fensteranschlüsse in der Höhe von 
242.984,23 einen Anteil von 5 % für die Nebeninter-
venientin des Klägers als das mit der örtlichen Bauauf-
sicht befasste Unternehmen, weil die vereinbarte Aus-
führung (Aufsteckprofil) nur partiell durchgeführt wur-
de und dieser Fehler über einen langen Zeitraum er-
kennbar war.
Die Freigabe des abgeänderten Fensteranschlusses gegen-
über dem Erstvorschlag der Nebenintervenientin der Be-
klagten, wodurch ein schlagregensicherer Anschluss mit 
dem WDVS nicht möglich wurde, war für den eingetrete-
nen Schaden mitursächlich. Der Planungsmangel betref-
fend den Fensteranschluss hätte aber lediglich zu punktu-
ellen Wassereintritten geführt, während der Ausführungs-
mangel selbst derart überwiegt, dass der in den Verant-
wortungsbereich der Beklagten fallende Schaden zu ver-
nachlässigen ist. Durch den der Beklagten zuzurechnen-
den Fehler bei der Freigabe des abgeänderten Fenster-
bankanschlusses ist kein Totalschaden am Oberputz ent-
standen, der unabhängig von den vorliegenden Ausfüh-
rungsfehlern der S GmbH die Sanierung der kompletten 
Fassade erforderlich gemacht hätte.

„Insgesamt sind der Gesamtschaden und die daraus 
resultierenden Sanierungskosten – bezogen auf die 
Gesamtfläche der zu sanierenden Fassade Sanie-
rungsaufwand an der gesamten Fassade des durch 
den mangelhaften Fensteranschluss verursachten 
Schadens, zu 10 % auf den durch den mangelhaften 
Sockel verursachten Schaden und zu 45 % auf allge-
meine Fassadenmängel zurückzuführen.“

Dieser Gesamtschaden ist – unter bautechnischen Ge-
sichtspunkten – nicht den von der Beklagten übernom-
menen Planungsleistungen und der von ihr übernomme-
nen technischen Oberleitung zuzuordnen.
Der Kläger begehrt von der Beklagten wegen nicht fach-
gerechter Planung den Ersatz der Kosten für die Fassa-
densanierung unter Abzug „neu für alt“ im Ausmaß 
eines Drittels. Der Kläger habe den Schaden erst 2014 
erkannt und auch nicht früher erkennen können.
Die Nebenintervenientin des Klägers schloss sich dessen 
Standpunkt an und verwies darauf, dass sie selbst weder 
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für eine mängelfreie Ausführung noch für die Einhal-
tung technischer Vorschriften hafte. Sie habe sich auf die 
fachgerechte Planung und Ausführung der Arbeiten ver-
lassen dürfen.
Die Beklagte beantragte Abweisung des Klagebegehrens 
und wandte – soweit noch wesentlich – ein, dass sie ihre 
Leistungen dem damaligen Stand der Technik entspre-
chend ausgeführt habe. Mängel an der Fassade seien auf 
Ausführungsfehler zurückzuführen. Die ausführenden 
Unternehmen hätten ihren Warnpflichten nicht entspro-
chen. Ein allfälliger Schadenersatzanspruch sei verjährt. 
Der Kläger hätte zur Schadensursache früher Nachfor-
schungen anstellen müssen und nicht bis 2015 zuwarten 
dürfen.
Die Nebenintervenientin der Beklagten schloss sich deren 
Standpunkt an und wandte ein, sie habe die Bauelemente 
nach vorangegangener Bemusterung und Freigabe der 
Ausführungspläne produziert. Für den Übergangsbereich 
Fenster/Fassade sei das Fassadenbauunternehmen verant-
wortlich gewesen. Selbst für einen Laien seien schon bis 
Ende Juli 2012 Risse feststellbar gewesen.

Die Entscheidungen der Vorinstanzen

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Es traf über 
den eingangs – zusammengefasst – wiedergegebenen 
Sachverhalt hinaus noch folgende weitere Feststellungen:
Die (vorwiegend) an der Westfassade aufgetretenen 
Schäden am WDVS traten allmählich auf. Bei den Fens-
terkonstruktionen konnte der Schaden ca 3 bis 4 Jahre 
nach der Fertigstellung des WDVS durch das Auftreten 
kleinerer Risse erkannt werden; diese vergrößerten sich 
im Lauf der Zeit sukzessive. Für einen Laien waren die 
Mängel der Fassadenkonstruktion durch größere Risse 
und Putzablösungen 5 Jahre nach der Errichtung er-
kennbar. Die Risse und die Putzablösungen waren mit 
freiem Auge zu sehen. Ein baufachlicher Laie konnte die 
Ursache der Rissbildung nicht aus Eigenem ermitteln, 
hiefür wäre die Expertise eines Fachmanns und eine 
Bauteilöffnung erforderlich gewesen.
Rechtlich war das Erstgericht der Ansicht, dass ein all-
fälliger Schadenersatzanspruch verjährt sei. Dem Kläger 
als bautechnischem Laien seien bereits 3 bis 4 Jahre nach 
Fertigstellung des WDVS kleinere Risse erkennbar gewe-
sen und diese hätten sich bis 5 Jahre nach der Fertigstel-
lung, also bis zum Jahr 2012, soweit vergrößert, dass es 
zu Putzablösungen gekommen sei. Dem Kläger sei es zu-
mutbar gewesen, innerhalb der nächsten 3 Jahre, also bis 
2015, allenfalls unter Beiziehung eines Sachverständigen 
das Ausmaß der Mängel, deren Ursache und den Verursa-
cher soweit zu bestimmen, um bis längstens Ende 2015 
eine Feststellungsklage zu erheben. Der Kläger habe oh-
nedies bereits am 30.11.2015 die Klagsführung beschlos-
sen, die Klage aber erst im Februar 2016 und damit ver-

spätet erhoben. Ein Schadenersatzanspruch sei aber auch 
materiell nicht berechtigt, weil die Beklagte die festge-
stellten Schäden nur zum Teil und in einer ihr nicht zure-
chenbaren Weise verursacht habe.
Das Berufungsgericht gab der Berufung des Klägers 
nicht Folge. Es erledigte die Beweisrüge betreffend die 
Feststellungen zur Verjährung nicht, weil es der Ansicht 
des Erstgerichts dahin folgte, dass der Gesamtschaden 
unter bautechnischen Gesichtspunkten nicht den von 
der Beklagten übernommenen Planungsleistungen und 
der von ihr übernommenen technischen Oberleitung zu-
zuordnen sei.
Das Berufungsgericht sprach aus, dass die ordentliche 
Revision nicht zulässig sei, weil keine erhebliche Rechts-
frage zu klären gewesen sei. Die Frage des anzuwenden-
den Rechts sei von der Vertragsauslegung abhängig und 
die Beurteilung der Haftung nach §  1302 ABGB von 
den festgestellten Tatsachen.
Gegen diese Entscheidung richtet sich die ao Revision 
des Klägers.

Aus den Entscheidungsgründen:

Die Revision ist zur Wahrung der Rechtssicherheit zu-
lässig und in ihrem Aufhebungsantrag auch berechtigt 
– ihr wird Folge gegeben. Das angefochtene Urteil wird 
aufgehoben und dem Berufungsgericht die neuerliche 
Entscheidung aufgetragen.
1.1. [...]
2.1. Aus §  1302 ABGB leitet die Rechtsprechung ab, 
dass mehrere Werkunternehmer, die mangelhaft geleis-
tet haben, bei Unaufklärbarkeit der Verursachung soli-
darisch haften, wenn sich die einzelnen Anteile am Scha-
den nicht exakt abgrenzen lassen (2 Ob 82/06g mwN; 
7 Ob 24/13z; vgl auch RIS-Justiz RS0022703).
2.2. Das Berufungsgericht hat – insoweit in Überein-
stimmung mit dem Erstgericht – das Klagebegehren (al-
lerdings allein) mit der Begründung abgewiesen, dass 
diejenigen Fehler, die die Beklagte zu vertreten hat, des-
halb nicht zu deren Ersatzpflicht führen, weil „als ab-
schließender Sachverhalt fest(stehe), dass der Gesamt-
schaden unter bautechnischen Gesichtspunkten nicht 
den von der Beklagten übernommenen Planungsleistun-
gen und der von ihr übernommenen technischen Ober-
leitung zuzuordnen (sei)“.
2.3. Diese Rechtsansicht der Vorinstanzen widerspricht 
letztinstanzlicher Judikatur. Der erkennende Senat hat 
nämlich bereits in seiner Entscheidung 7 Ob 24/13z klar-
gestellt, dass Verursachungsanteile nicht auf der Grund-
lage „technischer Gegebenheiten“ ideell gewichtet wer-
den können und „Feststellungen“ zu „bautechnischen 
Gesichtspunkten“ keine rechtsrelevante Tatsachengrund-
lage bilden. Vielmehr kommt es bei richtiger rechtlicher 
Betrachtung (nur) darauf an, ob die Mangelhaftigkeit der 
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Leistungen mehrerer Werkunternehmer kumulativ zum 
Schaden beigetragen hat und gegebenenfalls, ob sich die 
Schadensanteile exakt abgrenzen lassen.
3. Die rechtsrelevanten Feststellungen des Erstgerichts 
zur Frage der Schadensverursachung durch die einzel-
nen mitwirkenden Unternehmer und der möglichen Ab-
grenzung der einzelnen Schadensanteile, also der jewei-
ligen Schadensfolgen der jeweils zu vertretenden Fehler, 
sind nicht widerspruchsfrei:
Einerseits steht fest, dass die Freigabe des abgeänderten 
Fensteranschlusses durch die Beklagte für den eingetre-
tenen Schaden mitursächlich war, jedenfalls zu punktu-
ellen Wassereintritten geführt hätte und sich die not-
wendigen Mängelbehebungsarbeiten den Planungsleis-
tungen der Beklagten, den Arbeiten der S GmbH und 
den Werkleistungen der Nebenintervenientin der Be-
klagten nicht im Einzelnen zuordnen lassen. Anderer-
seits stellte das Erstgericht fest, dass der in den Verant-
wortungsbereich der Beklagten fallende Schaden zu ver-
nachlässigen sei und es konnte hinsichtlich der Neben-
intervenientin des Klägers betreffend die Schäden durch 
die mangelhaften Fensteranschlüsse einen 5 %-Anteil 
feststellen.
Diese erstinstanzlichen Feststellungen begründen Zwei-
fel daran, ob das Erstgericht – von der richtigen Rechts-
ansicht ausgehend, also unter Ausklammerung bautech-
nischer Gesichtspunkte – nicht doch in tatsächlicher 
Hinsicht Schadensanteile hätte abgrenzen können. Inso-
weit wären klarstellende und widerspruchsfreie Feststel-
lungen durch das Erstgericht notwendig. Für eine Auf-
hebung beider Entscheidungen der Vorinstanzen besteht 
aber derzeit keine Notwendigkeit, weil sich der insoweit 
bestehende weitere Klärungsbedarf (prozessökonomi-
scher) erübrigen könnte, wenn das Berufungsgericht die 
Beweisrüge zum zweiten, vom Erstgericht herangezoge-
nen Abweisungsgrund, nämlich der Verjährung des 
Schadenersatzanspruchs, erledigt:
4.1. Die Verjährungsfrist wird durch die Kenntnis des 
Schadens und der Person des Ersatzpflichtigen in Gang 
gesetzt (RIS-Justiz RS0034374; RS0034951). Die Kennt-
nis des Sachverhalts, der den Grund des Entschädigungs-
anspruchs darstellt, beginnt erst, wenn dem Geschädigten 
der Sachverhalt soweit bekannt wurde, dass er eine Klage 
mit Aussicht auf Erfolg anstellen hätte können (RIS-Jus-
tiz RS0034524). Sobald sich dem Geschädigten die Mög-
lichkeit bietet, ist ihm schon vor Kenntnis der genauen 
Höhe seines Schadens die Erhebung einer Feststellungs-
klage abzuverlangen, um die Unterbrechung der Verjäh-
rung zu bewirken (RIS-Justiz RS0034524 [T40]).
4.2. Hat der Geschädigte als Laie keinen Einblick in die 
für das Verschulden maßgeblichen Umstände, so be-

ginnt die Verjährungszeit grundsätzlich nicht zu laufen. 
Die bloße Möglichkeit der Ermittlung einschlägiger Tat-
sachen vermag ihr Bekanntsein im Allgemeinen nicht zu 
ersetzen (7  Ob 93/02f mwN; RIS-Justiz RS0034603). 
Nach ständiger höchstgerichtlicher Judikatur darf sich 
der Geschädigte allerdings nicht einfach passiv verhal-
ten (RIS-Justiz RS0065360 [insbesondere T7]). Aus-
nahmsweise kann in Einzelfällen, sofern eine Verbesse-
rung des Wissensstands nur so möglich und dem Ge-
schädigten das Kostenrisiko zumutbar ist, auch – nach 
einer gewissen Überlegungsfrist – die Einholung eines 
Sachverständigengutachtens als Erkundigungsobliegen-
heit des Geschädigten angesehen werden (7 Ob 96/10h 
mwN). Ein solcher Fall liegt hier auf der Grundlage der 
erstgerichtlichen Feststellungen vor:
4.3. Demnach waren bei den Fensterkonstruktionen ca 
3 bis 4 Jahre nach der Fertigstellung des Dämmsystems, 
also bis spätestens Ende 2011 kleinere Risse erkennbar, 
die sich dann sukzessive vergrößerten. Die größeren Ris-
se bzw Putzablösungen waren auch für einen Laien bis 
(spätestens) 2012 mit freiem Auge erkennbar. Dass die 
Ursache solcher Mängel die Expertise eines Fachmanns 
erfordert und die Einholung eines Gutachtens ange-
sichts der Kosten einer Fassadensanierung auch wirt-
schaftlich sinnvoll ist, lag sofort auf der Hand. Die Ver-
jährungsfrist begann daher auf Basis des vom Erstge-
richt festgestellten Sachverhalts Ende 2012 zu laufen, 
womit ein Schadenersatzanspruch des Klägers nach 
einem Beschluss auf Klagsführung bereits im November 
2015 bei Klageerhebung dann erst im Februar 2016 ver-
jährt wäre.
5. Daraus folgt im Ergebnis:
5.1. Das Berufungsgericht wird bei seiner neuerlichen 
Entscheidung die Beweisrüge betreffend die erstgericht-
lichen Feststellungen zur Verjährung zu erledigen haben. 
Erweist sich diese als nicht berechtigt, ist ein allfälliger 
Schadenersatzanspruch des Klägers gegenüber der Be-
klagten verjährt und die Klagsabweisung aus diesem 
Grund zutreffend.
5.2. Sollte sich der Verjährungseinwand als nicht be-
rechtigt erweisen, werden dem Erstgericht klarstellende 
und widerspruchsfreie Feststellungen dahin aufzutragen 
sein, welche von der Beklagten zu vertretenden Mängel 
ursächlich für aufgetretene Fassadenschäden waren und 
ob sich der daraus resultierende Schaden exakt abgren-
zen lässt. Trifft letzteres nicht zu, haften die mehreren 
Werkunternehmer, die mangelhaft geleistet haben, soli-
darisch.
5.3. Zur Klärung dieser Punkte war der Revision in 
ihrem Aufhebungsantrag stattzugeben.
5.4. Der Kostenvorbehalt beruht auf § 52 ZPO.
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Anmerkung
Von Hermann Wenusch

Der fast typische Verlauf eines Bauprozesses: 
Das Erstgericht lässt sich von Sachverständi-
gen, die in vorauseilendem Gehorsam (wohl 
in der Hoffnung auf zukünftige Bestellungen) 
versuchen, das Urteil vorwegzunehmen, be-
eindrucken, und schreibt va „baubetriebs-
wirtschaftliche“ Ergüsse einfach ab. Erst der 
OGH rückt den Fokus dann zurecht ...
Legion ist zB die Anzahl der Gutachten, in 
denen ein bautechnischer Sachverständiger 
bestellt wird, um aus einem Mangel (an sich) 
die Höhe der Preisminderung zu ermitteln. 
Davon, dass eine gewährleistungsrechtliche 
Preisminderung nach der relativen Berech-
nungsmethode (sprich: nach einem Wertver-
gleich) zu ermitteln ist, scheint weitgehend 
wenig bekannt zu sein: Bei Baumängeln wird 
kaum jemals ein Immobiliensachverständiger 
bestellt, was aber richtig wäre, wenn ein Ge-
bäude oder eine Wohnung der mangelhafte 
Leistungsgegenstand ist (anders sieht es viel-

leicht aus, wenn bloß Bauarbeiten – eben im 
Gegensatz zum fertigen Gebäude – geschul-
det werden, aber das soll hier nicht weiter 
vertieft werden).
Im gegenständlichen Fall scheint es ganz ähn-
lich: Ein bautechnischer Sachverständiger 
dürfte die Schaden(ersatz)anteile ausgemittelt 
haben – der bauwirtschaftliche „Kausalitäts-
baum“ winkt! Dass Karasek bereits 2001 
(ÖGEBAU Journal S 175) die Untauglichkeit 
der „bauwirtschaftlichen Sicht“ zur Lösung 
von Rechtsfragen aufgezeigt hat („Bemerkens-
wert ist, dass [die Baubetriebswirtschaft] bei 
der Auslegung rechtlicher Normen durchwegs 
zu anderen Ergebnissen kommt als die Rechts-
wissenschaft“), kümmerte zunächst nicht.
Und weil es sehr häufig so ist, „quoteln“ in 
der Baupraxis Baubetriebswirte – häufig als 
Assessoren für Versicherungen – munter vor 
sich hin. Und zitieren den „Kausalitätsbaum“ 
sogar als Entscheidungsgrundlage!


